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Die Gründungsidee 

Vom Grundsatz her besteht für Sie die Möglichkeit, einen Betrieb neu zu errichten, zu über-
nehmen oder eine Beteiligung einzugehen. Generell müssen allerdings zuvor die Markt- und 
Existenzchancen überprüft werden. Hierbei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:  

 

 

Sie beabsichtigen, sich mit einem Beherbergungsbetrieb selbständig zu machen? Ob Ferien-
wohnung, Pension oder Hotel, dieses Merkblatt informiert Sie über die gesetzlichen Pflichten 
und die sich daraus ergebenden Haftungsrisiken.  

Laut Gaststättengesetz unterliegt ein reiner Beherbergungsbetrieb nicht mehr gänzlich den 
gastgewerblichen Bestimmungen, dem Gaststättengesetz (GastG). D.h. ein Beherbergungsbe-
trieb ohne Bewirtung externer Gäste, beispielsweise eine Pension, ein Appartmenthaus oder 
ein Hotel garni, ist nur noch beim Gewerbe-/ Ordnungsamt der zuständigen Stelle durch eine 
Gewerbeanmeldung anzuzeigen – auf die Anzahl der Betten kommt es nicht mehr an. In Ver-
bindung mit einem Beherbergungsbetrieb können Getränke und zubereitete Speisen an Haus-
gäste verabreicht werden, ohne dass hierfür eine Gaststättenerlaubnis erforderlich ist. 

Diese Regelung gilt aber nicht, wenn in Ihrem Beherbergungsbetrieb z.B. in einem Restaurant 
oder einer Bar von „außen“ kommende Gäste bewirtet werden. In diesem Fall ist der Betrieb 
erlaubnispflichtig. Was Sie in einem solchen Fall zu beachten haben, erläutern Ihnen unsere 
Informationen zur Gründung und Führung eines gastronomischen Betriebes. 

 

 

1 Gewerbeanmeldung 

Beherbergungsbetriebe, die Speisen und (alkoholfreie und/oder alkoholische) Getränke aus-

schließlich an Ihre Hausgäste abgeben und Beherbergungsbetriebe ohne Verpflegungsangebot 

nehmen eine schriftliche Gewerbeanmeldung vor. Nach § 14 GewO besteht die Pflicht, das 

Gewerbe bei der zuständigen Stelle (Gemeinde-/Stadtverwaltung der zukünftigen Betriebstätte) 

anzumelden.  

 

Folgende Unterlagen sind mitzubringen: 

Kapitalgesellschaft/Juristische Person Einzelunternehmen/ Personenvereinigung 

+ ausgefülltes Formular „Gewerbeanmel-

dung“ (GewA1) 

+ ausgefülltes Formular „Gewerbeanmel-

dung“ (GewA1) 

+ Kopie des Personalausweises oder eines 

vergleichbaren Identifikationspapiers 

+ Kopie des Personalausweises oder eines 

vergleichbaren Identifikationspapiers 

+ Auszug aus dem Handelsregister und ge-

gebenenfalls eine Ausfertigung des Gesell-

schaftervertrags 
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Ergibt sich bei Ihnen eine Veränderung des Gewerbebetriebes, wie z.B. Umzug, Aufgabe des 

Betriebes, Eröffnung einer Filiale, Betreiberwechsel, Veränderung der Rechtsform, so müssen 

Sie diese ebenfalls dem Gewerbeamt im Vorfeld melden. 

Ist an den Beherbergungsbetrieb eine öffentliche Gaststätte angeschlossen (z. B. bei einem 

Hotel), kommen folgende Anforderungen für die Gewerbeanmeldung hinzu: 

✓ Angaben zu Art und Umfang der Speisen und Getränke 

✓ Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als drei Monate) oder der Nachweis, 

dass ein Führungszeugnis beantragt wurde 

✓ Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als drei Monate) oder der 

Nachweis, dass eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beantragt wur-

de.  

Von Genehmigungen oder Gestattungen nach anderen Bestimmungen (z.B. Gewerbeordnung, 

Handwerksordnung) sind Sie nicht befreit. So bedürfen z.B. der Betrieb eines Friseursalons 

oder einer Bäckerei in einem Hotel je einer besonderen Erlaubnis. 

 

 

Hinweis zur Vermietung von Privatzimmern, Ferienwohnungen und -häusern 

Wenn Sie im Rahmen der Vermietung von Privatzimmern, Ferienwohnungen oder Ferienhäu-
sern zubereitete Speisen und/ oder Getränke ausschließlich an Hausgäste verabreichen, fällt 
auch das unter die Erlaubnisfreiheit. 

Sie sollten im Vorfeld mit der Industrie- und Handelskammer, dem zuständigen Finanzamt oder 
dem Steuerberater prüfen, ob eine Gewerbeanzeige ratsam ist. Bitte beachten Sie, dass, auch 
wenn die Zimmer- oder Ferienwohnungsvermietung privat durchgeführt wird, eine – rein dekla-
ratorische – Gewerbeanmeldung beim zuständigen Gewerbeamt notwendig sein kann. Dabei 
ist es durchaus möglich, dass die Vermietung unter steuerrechtlichen Aspekten als Gewerbebe-
trieb eingestuft wird. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn mit der Vermietung Serviceleistun-
gen in der Art angeboten werden, dass eine unternehmerische Organisation erforderlich wird 
(z. B. Rezeption). 

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie beim Deutschen Tourismusverband (DTV). 

 

 

 

Wann ist das Bauamt zu kontaktieren? 

Das Bauamt ist zuständig für die Erteilung der Baugenehmigung von Neuanlagen und bauli-
chen Veränderungen bzw. Nutzungsänderungen für die Räume des Gewerbes und der Gewer-
beanlagen. Sie erfahren beim Bauamt, ob ein Bauantrag notwendig ist und welche Unterlagen 
dafür erforderlich sind. Verändert sich der Charakter des Betriebs entscheidend, wird also die 
bisherige Nutzung geändert oder kommen neue Räume hinzu, so sollten Sie gegenüber dem 
Bauamt um Auskunft ersuchen, welche Art von Verwaltungsverfahren vorliegt und ob Sie einer 
Genehmigung bedürfen. 

 

 

  

https://www.deutschertourismusverband.de/presse/detail/vermieten-von-ferienunterkuenften-diese-rechtlichen-vorschriften-gelten
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2 Betriebsarten 

Um welche Art von Beherbergungsbetrieb handelt es sich denn eigentlich? Diese Frage stellt 

sich vor allem bei der Neugründung. Die folgende Tabelle gibt Ihnen Anhaltspunkte für die Ein-

ordnung,  

Die Definition der Betriebsarten erfolgt in Auswahl und Anlehnung an die internationale Termi-

nologienorm DIN EN ISO 18513:2021 (www.beuth.de) und die vormalige deutsche Touristische 

Informationsnorm (TIN) des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Im Folgenden werden die 

Betriebsarten in der Beherbergungsbranche sowie die Zimmerarten von A bis Z kurz erläutert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: mfg (dehoga-bundesverband.de) 

  

https://www.dehoga-bundesverband.de/fileadmin/Startseite/04_Zahlen___Fakten/06_Betriebsarten/Definitionen_der_Betriebsarten_2022-11-25.pdf


Merkblatt zur Gründung und Führung eines Beherbergungsbetriebs 
 
 

 
5 

3 Wichtige gesetzliche Bestimmungen für Beherbergungsbetriebe 

Bei der Gründung kommen auf Sie eine Vielzahl von rechtlichen Herausforderungen zu. Auf 

viele werden Sie z.B. bei der Gewerbeanmeldung hingewiesen. Hier nur eine erste Übersicht:  

 

Gewerbe-, baurechtliche u.a. Vorschriften 

✓ Meldegesetz 

✓ Kurtaxe der Kommune 

✓ Beherbergungsstatistikgesetz (BeherbStatG)  

✓ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 701 (Haftung für Garderobe und Wertsachen) 

✓ Gaststättenverordnung Baden-Württemberg 

✓ Gewerbeordnung (GewO) 

✓ Preisangabenverordnung (PangV) 

✓ Landesbauordnung (LBO), z.B. bei Nutzungsänderung der Immobilie 

 

Sicherheit und Hygiene 

✓ Anlagen-Prüfverordnung (AnlPrüfVO) 

✓ Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)  

✓ Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  

✓ Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 

✓ Landesnichtraucherschutzgesetz Baden-Württemberg (LNRSchG) 

✓ Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) 

✓ Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhy-

gienerechts (LMHV) 

✓ Lebensmittel / Hygiene für die Bewirtung der Hausgäste 

✓ Infektionsschutzgesetz (IfSG)  

✓ Allergenkennzeichnung  

✓ Verordnung über Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten 

Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organis-

men hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 

2001/18/EG  

✓ Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JuSchG) – Aushang siehe Merk-

blatt Gaststätten 

✓ …. 
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4 Wichtige Formalitäten 

4.1 Berufsgenossenschaft 

Jeder Inhaber eines Beherbergungsbetriebes, mitarbeitende Ehepartner sowie seine Arbeit-

nehmer sind per Gesetz Mitglieder in der Berufsgenossenschaft. Für das Hotel- und Gaststät-

tengewerbe ist die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN) als Träger der 

gesetzlichen Unfallversicherung zuständig. 

Die Mitgliedschaft und der Versicherungsschutz beginnen mit der Eröffnung des Betriebes. Sie 

stehen in der Pflicht innerhalb einer Woche nach Eröffnung der BGN Art und Gegenstand des 

Unternehmens, Zahl der Versicherten, Eröffnungstag bzw. Tag der Aufnahme der vorbereiten-

den Arbeiten anzuzeigen. 

Infos hier: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) - Ihre gesetzliche 

Unfallversicherung 

 

4.2 Verwertungsrechte 

4.2.1 GEMA-Gebühren 

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte (GEMA) ist eine Verwertungsgesellschaft 

im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. Die öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich ge-

schützten Werken (Musik, Texte, Filme, Bilder) ist bei der GEMA grundsätzlich vorab anmelde-

pflichtig.  

Infos hier: GEMA Infos für Branchen, Vereinigungen und mehr 

 

4.2.2 GEZ-Gebühren 

Die GEZ ist die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. In Ho-

tels, Pensionen, Ferienwohnungen/ Appartements und Gaststätten ist jedes Rundfunkgerät 

(Radio und Fernseher) gebührenpflichtig und muss bei der GEZ angemeldet werden. Monitore 

und Lautsprecher, die zwar nur von einem Gerät abhängig sind, aber in verschiedenen Räu-

men installiert sind, müssen jeweils noch gesondert angemeldet werden.  

Infos hier: Der Rundfunkbeitrag 

 

4.2.3 Corint Media (vormals VG Media) 

Die Corint Media (vormals VG Media) ist die Verwertungsgesellschaft der privaten Medienun-

ternehmen. Sie vertritt die Urheber- und Leistungsschutzrechte nahezu aller deutschen und 

mehrerer internationaler privater TV- und Radiosender. 

Infos hier: Hotels u.a. - Corint Media (corint-media.com) 

  

https://www.bgn.de/
https://www.bgn.de/
https://www.gema.de/de/musiknutzer/branchen
https://www.rundfunkbeitrag.de/index_ger.html
https://www.corint-media.com/lizenzen/hotels/
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4.3 Versicherungsschutz 

Wichtige Versicherungen können sein:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Weiterführende Informationen  

Viele ergänzende Informationen zur Gründung und zur Führung eines Beherbergungsbetriebs 
hält der Branchenverband DEHOGA bereit: 
 
DEHOGA Baden-Württemberg (dehogabw.de) 
DEHOGA Bundesverband: Startseite (dehoga-bundesverband.de) 
 
Für die Gründung und Betrieb von Ferienwohnungen gibt es Informationen vom Deutschen 
Tourismusverband (DTV) 
https://www.deutschertourismusverband.de/qualitaetssysteme/klassifizierung-
ferienunterkuenfte 
 

  

 

https://www.dehogabw.de/
https://www.dehoga-bundesverband.de/
https://www.deutschertourismusverband.de/qualitaetssysteme/klassifizierung-ferienunterkuenfte
https://www.deutschertourismusverband.de/qualitaetssysteme/klassifizierung-ferienunterkuenfte
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6 Ansprechpartner bei der IHK Ostwürttemberg 

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben: 

 

Geschäftsbereich Tourismus  

Alexander Paluch  

IHK Ostwürttemberg 

Ludwig-Erhard-Straße 1  

89520 Heidenheim  

Tel. 07321 324-179 

Paluch@ostwuerttemberg.ihk.de 

 

Existenzgründung: 

Alexander Paluch     Elke App 

IHK Ostwürttemberg    IHK Ostwürttemberg 

Ludwig-Erhard-Straße 1    Ludwig-Erhard-Straße 1 

89520 Heidenheim     89520 Heidenheim  

Tel. 07321 324-179    Tel. 07321 324-186 

Paluch@ostwuerttemberg.ihk.de  app@ostwuerttemberg.ihk.de 

 

 

Rechtliche Fragen: 

recht@ostwuerttemberg.ihk.de 

 

Gaststättenunterrichtung: 

Otto@ostwuerttemberg.ihk.de 

 

 

Ausbildung: 

ausbildung@ostwuerttemberg.ihk.de 
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